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Die vorhandenen Regelungen zum vorbeugenden Gewässerschutz, insbesondere die Anlagenverordnungen
der Länder und sonstigen Bestimmungen zu §§19g WHG wurden analysiert. Hierbei wurden insbesondere
Doppelregelungen zu bestehenden technischen Regelwerken (wie Technische Regeln brennbare Flüssigkei-
ten, Technische Regeln Druckbehälter, etc.) hinterfragt.

Die Untersuchung lief in vier Phasen ab:

1. Versand von 250 Fragebögen und Auswertung,
2. Interviews mit 40 Praktikern von Behörden und Betreibern,
3. Stellungnahme von Experten des Instituts für wassergefährdende Stoffe,
4. Bewertung der vorgenannten Teilergebnisse.

Die Ergebnisse richten sich sowohl auf einzelne Anpassungen von bestehenden Regelungen innerhalb der
gegenwärtigen Anlagenverordnungen als auch auf grundsätzliche Verbesserungen. Die Definition der „Anla-
ge“ zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie ihre Zulassungsverfahren sind von zentraler Be-
deutung; hierzu werden neue und vereinfachte Vorgehensweisen vorgeschlagen.

Die Bedeutung der Wassergefährdungsklassen für die technische Ausführung von Anlagen wird ebenso wie
bestimmte Einzelregelungen der Anlagenverordnungen erörtert.

Die Vorschläge werden durch zahlreiche Praxisbeispiele belegt und der sich ergebende Handlungsbedarf wird
anhand der unterschiedlichen Länderumsetzungen zur VAwS verdeutlicht sowie vor dem Hintergrund von
möglichen bundeseinheitlichen Vorschriften (Anlagensicherheitsgesetz) diskutiert. Für drei Bereiche

• Vereinfachung des Eignungsfeststellungsverfahrens,
• bessere Strukturierung konkurrierender Regelwerke,
• Entwicklung von Vorgaben für den Anschluß an die Kanalisation

wird dargestellt, daß eine Neufassung der bestehenden Regelungen besonders wichtig ist.
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1 Ziel, Aufgabenstellung und Vorgeschichte
Das F+E-Vorhaben hat zum Ziel, die Regelungen des anlagenbezoge-
nen Gewässerschutzes kritisch zu überprüfen und Vorschläge zur
Verbesserung zu erarbeiten, ohne hierbei das erreichte Schutzniveau
preiszugeben. Hintergrund sind in der Vergangenheit seitens der Indu-
strie und z.T. auch der Länder geäußerte Wünsche nach einer Verein-
heitlichung der Regelungen zum anlagenbezogenen Gewässerschutz
und ihrer besseren Abstimmung mit parallel geltenden Regelwerken,
insbesondere des Arbeitsschutzes und der Anlagensicherheit.
Diese Untersuchung wird durch die Entwicklungen der letzten Jahre
motiviert, wobei folgende wichtige hier bereits genannt werden sollen:

• Einführung von Managementsystemen nach definierten Normen
(z. B. ISO 9001, Verordnung (EWG) 1836/93 bzw. ISO 14001);

• Entwürfe für integrierte Vorschrif ten zum Umweltschutz (Um-
weltgesetzbuch) bzw. zum Arbeitsschutzrecht (z. B. Betriebssi-
cherheitsverordnung);

• Vorschriften der europäischen Gemeinschaft, insbesondere die
Seveso-II-Richtlinie und die IVU-Richtlinie, deren Umsetzung
unmittelbar bevorsteht;

• Einführung der Anlagenverordnungen durch die 16 Länder als
Umsetzung der Muster-VAwS und erste hiermit gewonnene Er-
fahrungen.

Frühere Handlungsempfehlungen werden aufgegriffen und es wird
überprüft, inwieweit sie noch aktuell bzw. zwischenzeitlich umgesetzt
sind. Das Vorhaben wurde im wesentlichen in den Jahren 1997/ 1998
ausgeführt.

In dieser Kurzfassung sind wesentliche Forderungen unmittelbar dar-
gestellt (in Form von Sprechblasen am Seitenrand), für eine vollstän-
dige Übersicht wird auf den Langtext des Forschungsberichts verwei-
sen.

Die Durchführung ist noch einmal in der Grafik dargestellt; folgende
vier Schritte waren wesentlich:

385 Fragebögen
Industrie, Behör-
den, Verbände
Rücklauf: 9 0

Stellungnahme
des IWS zu paral-
lelen Vorhab en

40 Interviews
mit Industrie,
Behörden und
Verbänden

Gesamtber icht
50 Empfehlu ngen
für zukünftige
VAwS
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Als Redaktionsschluß – vor allem in bezug auf sich ändernde Regel-
werke – wurde Januar 1999 festgelegt. Hieraus folgt insbesondere,
daß die Novelle der VwVwS nur auf der Basis ihrer Entwürfe berück-
sichtigt worden ist.
Diese Novelle ist an vielen Stellen wichtig, insbesondere weil durch
sie die „nicht sicher bestimmten“ (nsb) Stoffe, die zuvor der WGK 3
zuzuordnen waren, praktisch nicht mehr vorkommen.

2 Anlagenbegriff
Der Anlagenbegriff aus §19g WHG konkurriert mit anderen Begrif-
fen, z.B. §3 Pos. 5, 5a BImSchG (Anlage, Betriebsbereich) oder §1 9.
GSGV (Maschine) um nur zwei Beispiele aufzuführen.

Trotz der jahrelangen Erfahrung mit dem Anlagenbegriff aus §19g
WHG ist der Wunsch aus der Industrie nach Vereinfachungen hier
deutlich. Nicht der Begrif f an sich wird kritisiert sondern die kompli-
zierten Folgerungen, die hieraus zu ziehen sind (wie Genehmigungs-
pflichten, Anlagenverbote, etc.).

Die charakteristischen Größen einer Anlage bestehen aus

• Menge und
• Wassergefährdungsklasse

Dies ist vernünftig, wird von allen Beteil igten weitgehend akzeptiert
und ist nicht weiter verbesserungswürdig.

Die konkrete Zuordnung von Gefährdungsstufen zu bestimmten
Kombinationen von Menge und Wassergefährdungsklassen ist in ver-
schiedenen Bundesländern unterschiedlich umgesetzt worden. In der
Konsequenz wird dieses Vorgehen insbesondere von den schlechter
gestellten Betreibern kritisiert. Daher wird hier eine bundeseinheitli-
che Lösung als primäre Aufgabe definiert. Zusätzlich soll te ein Kata-
log von Standardanlagen erarbeitet werden, der dann weiter im Zu-
sammenhang mit dem Genehmigungsverfahren nutzbar gemacht wer-
den könnte.

3 Genehmigungsverfahren
Das Genehmigungsverfahren für Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen ist für die Beteiligten besonders verwirrend und
daher Gegenstand von zahlreichen Verbesserungsvorschlägen.

Die Analyse hat gezeigt, daß die Ursache für die gegenwärtig schwie-
rige Umsetzung in den Schnittstellen zwischen unterschiedlichen
Rechtsgebieten (insbesondere zum Baurecht) zu suchen ist sowie den
hieraus resultierenden Ausnahmetatbeständen. Das gesamte Verfahren
für die Eignungsfeststellung wird daher als Vorschlag neu strukturiert.
Die Durchführung baut auf der Idee auf, daß der Umfang der von der
Genehmigungspflicht

Bundeseinheit liche  Defini-
tion der Gefährdungss tufen
gemäß dem bayerischen
Muster, ggf. bereits im WHG!

Erarbeitung eines Katalog s
von Standardan lagen zur
Definition von Betreiber-
pflichten (Genehmigung,
Prüfung, etc.)!

Einfache  Struktur für Ge-
nehmigungsp fl icht  schaf-
fen! Z.B. „alle (auch HBV-)
Anlagen mit bestimmten
Gefährdungsstufen sind ge-
nehmigungspflichtig“
Vorgelagertes Anzeigever-
fahren in das WHG einfüh-
ren!
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freigestell ten Anlagen sehr einfach erkennbar sein soll (z.B. solche
mit der Gefährdungsstufe A und Standardanlagen). Erst im Rahmen
eines ggf. dann notwendigen Genehmigungsverfahrens sollte eine
vertiefte Prüfung technischer Regelwerke notwendig werden (Baure-
gellisten, etc.). Zur Entlastung wird weiter ein Anzeigeverfahren zur
Einführung empfohlen, ähnlich dem Verfahren nach §15 BImSchG.
Wegen der besonderen Bedeutung wird darauf hingewiesen, daß im
Rahmen der Vereinfachung explizit vorgeschlagen wird, HBV-
Anlagen ebenso wie LAU-Anlagen bei bestimmten Kriterien der Ge-
nehmigungspflicht zu unterwerfen. Bezüglich der übrigen Vorschläge
wird auf den Langbericht verweisen.

Komplizierte Sachverhalte bei den gegenwärtigen Genehmigungs-
pflichten werden erläutert, wobei besonders die Regelung „Volumen +
Volumenstrom“ bei den Betreibern nicht verstanden wird. Die Analy-
se zeigt, daß dies an einer unklaren Trennung zwischen Schwellwerten
für das Auftreten der Genehmigungspflicht einerseits und technischen
Anforderungen andererseits liegt. Bei einer Umsetzung der Empfeh-
lungen zur Neustruktur der Genehmigungspflicht werden diese
Schwachstellen automatisch mit beseitigt.

4 Regelwerksüberschneidungen

Regelwerksüberschneidungen gibt es nicht nur im Bereich der Anla-
genverordnungen zu den anderen technischen Regelwerken, wie Ver-
ordnung für brennbare Flüssigkeiten oder Druckbehälterverordnung,
sondern auch zwischen diesen. Daher ist das Thema bedeutend weit-
reichender und im Kontext mit den woanders angedachten Lösungen
zu sehen.

Da jedoch die gegenwärtigen Entwürfe des Umweltgesetzbuches die
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nicht mit er-
fassen, werden im Forschungsvorhaben Vorschläge zur Entflechtung
von VAwS und konkurrierenden Regelwerken- vor allem TRbF und
DruckbehV gemacht. Auf die jeweils notwendigen Prüfungen wird
eingegangen, allerdings stehen Wünsche nach spezialisierten Prüfern
einer schlanken Prüfablauforganisation konträr gegenüber. Auf zahl-
reiche Einzelwidersprüche zwischen technischen Regelwerken wird
hingewiesen, die graduell mehr oder weniger bedeutend sind. Eine
Abhilfe kann hier nur eine sektorale Struktur der Regelwerke, ohne
Überschneidungen bieten.

Für die Wiedergabe von Detailforderungen zum Abgleich zwischen
Regelwerken wird auf den vollen Wortlaut der Langversion verwie-
sen.

Die Regelungsinhal te der
technischen Regelwerke
sind sektora l zu gliedern
und nicht zu vermischen
(Brand, Explosionsgefahr,
Leckagegefahr, Berstgefahr
durch gespeicherte Druck-
energie, etc.)!

Baurechtl iche Nach weise
zukünftig auch für HBV-
Anlagen zur Beurteilung
von Bauteilen und Bauarten
nutzen!
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5 Schnittstellen zu Öko-Audit und ISO 14001
Das Thema ist durch drei aktuelle Entwicklungen gekennzeichnet:

1. Eine generelle Stärkung von organisatorischen Belange zugunsten
technischer Vorschrif ten, auch motiviert durch angelsächsische
Vorbilder;

2. Die Bemühung um Deregulierung und Rückübertragung von Ver-
antwortung vom Staat zu den Betreibern;

3. Die Einführung z.T. weltweit akzeptierter Regelwerke (Öko-
Audit-Verordnung und spezifische internationale Normen wie
ISO 9001, ISO 14 001).

Andere Vorschrif ten (z.B. Entsorgungsfachbetriebeverordnung) stüt-
zen sich bereits mit Forderungen auf diesen Normen ab.

Im Forschungsvorhaben wird untersucht, wie Deregulierung ohne
materielle Aufgabe des erreichten Standes zum Besorgnisgrundsatz
machbar ist. Hierbei werden die Erlasse der Länder zitiert und ge-
sichtet, insbesondere die Regelungen zu Sachverständigenprüfungen.

Nach gegenwärtiger Konkretisierung der ISO 14 001 bzw. der Öko-
Audit-Verordnung sind die Anforderungen, die Unternehmen an eige-
ne Prüfer oder Prüferinnen stellen müssen, weitgehend flexibel. Dies
bedeutet gegenüber den sehr detail liert ausgearbeiteten Anforderungs-
katalogen und Zulassungsvorschriften von Sachverständigenorganisa-
tionen einen möglichen Verzicht auf Quali tät. Hier setzt dann in der
Konsequenz unser Verbesserungsvorschlag ein, der sich komplett im
Rahmen der eingeführten Umweltmanagementsysteme abbilden läßt:

Weiterhin sollen aus der Sicht des Forschungsteams bestimmte Prü-
fungen (mindestens wegen der Besorgnis einer Gewässergefährdung
im Sinne §19i(2)4. WHG) den zugelassenen Sachverständigen nach
§19i WHG vorbehalten werden.

Neben den Prüfungen erscheint es dringend sinnvoll die separat ne-
beneinander bestehenden Anforderungskataloge an Managementsy-
steme, insbesondere zum Sicherheitsmanagement aufeinander abzu-
stimmen. So stehen jetzt Öko-Audit-Verordnung, ISO 14001, Anhang
II der Seveso-II-Richtlinie und die Anforderungskataloge zu §4
VAwS (in bezug auf infrastukturelle Maßnahmen) nebeneinander und
gelten ggf. additiv, obwohl sie das gleiche zu erreichen versuchen.
Hier besteht ein offensichtlicher Verbesserungsbedarf, wenngleich die
bestehenden Regelungen z.B. zum Anhang II der Seveso-II-Richtlinie
zuvor konkretisiert werden müssen (was allerdings dort im Zusam-
menhang bereits in Arbeit ist).

Als sehr konkrete Forderung wird weiterhin der Gewässerschutzbe-
auftragte für Betreiber gefordert, die ihre Anlagen selbst prüfen dür-
fen.

Die Qual ität von Anl a-
genprüfern  bei nach Öko-
Audit-Verordnung zertifi-
zierten Unternehmen ist der
von zugelassenen Sach-
verständigen im Sinne §19i
WHG anzupassen .

Bestim mte Prüfungen ,
mindestens „wegen der
Besorgnis einer Gewäs-
sergefährdung“ sind zu-
gelassenen Prüfern  vor-
zubehalten .
Wer selbst prüft, soll einen
Gewässerschutzbeau f-
tragten  benennen.

Bei der Konkre tis ierung
der Anforderungen „Kon-
zept gemäß Artikel 7“
Seveso-II-Richtlinie sind
die Belange des vorbe u-
genden Gewässerschu t-
zes zu berücksichtigen.
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6 Auffangräume

Es ist unbestritten, daß Auffangräume dicht und ausreichend groß sein
sollen. Hier herrscht Einigkeit zwischen den Betreibern und den Be-
hörden.. Von den Möglichkeiten, welche die Anwendung der DIN
19 250 (Risikograph) böte, wird von den Befragten praktisch nie Ge-
brauch gemacht.

Bezüglich der notwendigen Größe von Auffangräumen besteht kaum
Handlungsbedarf, wenn von Schutzgebietsanforderungen an Faß- und
Gebindelägern abgesehen wird.

Im Gegensatz zu dieser generell positiven Einschätzung werden die
unterschiedlichen Anforderungen an die Dichtheit kritisiert. Beson-
ders eklatant wird die Fragestellung durch die Regelung der VAwS-
Niedersachsen, welche den Unterschied zwischen den F-Maßnahmen
F1 und F2 kurzerhand abgeschafft hat und nur einfach „F“ fordert.

Zwischenzeitlich ist eine Reihe spezialisierter Regelwerke zur Dicht-
heit von Auffangräumen erschienen:

• TRwS 132 „Ausführung von Dichtflächen“
• Richtlinie des Ausschusses für Stahlbeton „Betonbau beim Um-

gang mit wassergefährdenden Stoffen“

Diese hängen jedoch wenn überhaupt dann nur sehr indirekt mit den
Anhängen zu §4 VAwS zusammen.

Besonders wichtig in der Anlagenplanung von Freianlagen ist die
Anbindung an die Kanalisation und der Umgang mit dem Nieder-
schlagswasser. Ganz konkret sind praktisch alle Umschlaganlagen
hiervon betroffen. In Anlehnung an früher verwendete Vorschriften
(sogenannte N-Maßnahmen) soll te eine technische Regel hierzu erar-
beitet werden; ggf. kann die bestehende TRwS 134 hier entsprechend
erweitert werden.

Es ist jedenfalls unverständlich, warum die Handhabung von Gebin-
den – unabhängig von der Umschlaghäufigkeit und möglichen
Schutzgebietseinstufungen – praktisch ohne technische Schutzansprü-
che an die Rückhaltung erlaubt sein soll (gegenwärtige Forderung aus
den Anhängen zu §4 VAwS: R0+I2).

7 Leckagen als Abwasser

Die Regelungen des §21 VAwS für die Anbindung von Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an die Kanalisation lassen
sich naturwissenschaftlich nicht auf HBV-Anlagen begrenzen. Dies ist
durch Fallbeispiele und durch theoretische Analysen klar belegt wor-
den. Daher sind die beiden nebenstehenden Verbesserungsvorhaben
zu formulieren:

Zusätzlich ist der Kontrast zur TRbF 110 bzw. TRbF 180 ausführlich
kommentiert worden, wonach Ölabscheider nach DIN 1999 bei der
Entwässerung des Auffangraumes zulässig sind. Zusammenfassend ist

Verknüpfung der Anhänge
zu §4 VAwS mit den wei-
terführenden Regelwerken.
Aufnahme von Regelungen
zur Ableitung von Nieder-
schlags wasser, ggf. durch
Fortschreibung der TRwS
134.

Abschaffung des Unter-
schieds zwischen F1 und
F2 (Vorbild VAwS Nie-
dersachsen); statt des-
sen einheitliche Ford e-
rung „F“  für d icht .
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festzustellen, daß es unerheblich ist, ob der Wortlaut der TRbF mit
dem der VAwS nun im Detail übereinstimmt; es kommt auf das vom
Verordnungsgeber Gewollte an:

1. Leckagen (egal ob in geringem Maße unvermeidbar, wie z.B.
beim Abfüllen oder ob durch eine größere Störung, wie z.B. beim
Rohrleitungsabriß) sollen nicht in die Kanalisation bzw. ins Ge-
wässer.

2. Ein Ölabscheider ist ein sehr wirkungsvolles Instrument um dieses
Ziel zu erreichen für Leichtflüssigkeiten, die nicht mit Wasser
mischbar sind (physikalisches Wirkprinzip).

3. In gleicher Weise könnten (und sind gemäß §21 VAwS auch –
allerdings exklusiv – für HBV-Anlagen zulässig) andere Abwas-
serbehandlungsanlagen für andere Stoffe Kanalisation bzw. Ge-
wässer schützen (z.B. ein Absperrventil mit pH-Meßgerät bei Säu-
re-Anfall). Wegen der großen Vielfalt von Stoffen und Behand-
lungskriterien gibt es keine dem Ölabscheider vergleichbare Re-
gelung.

4. Insofern ist der Unterschied zwischen TRbF und VAwS hier ver-
nünftig, allerdings soll ten Einzelfallentscheide möglich sein.

Meldung und Gefahrenabwehr Ableitungen in das Schutzgut „Was-
ser“ (Grundwasser, Fließgewässer etc.) sind weit schwieriger zu mo-
dellieren als ihr Gegenstück in das Schutzgut „Luf t“. Insofern ist die
standort-unabhängige Antwort auf die Frage, ob eine Leckage von 10
Liter WGK 2 Flüssigkeit in den Boden bzw. den Vorfluter bereits
meldepflichtig sind, recht schwierig, wenn sie fundiert ausfallen soll.

Die Ursachen hierfür wurden im Forschungsbericht nur gestreift, aber
es wurde offenkundig, daß Anlagenbetreiber in ihrer Mehrheit mit der
Frage nicht allein gelassen werden wollen.

Der Internationale Warn- und Alarmplan Elbe hat ähnliche Fragen
beantwortet und gibt in seinem Anhang 5 an, daß z.B. ab 10 kg WGK
3 Emission in die Elbe eine Informationspflicht entsteht.

8 Störfallverordnung
Die Anlagenverordnung VAwS stell t den Forderungskatalog zum
gestörten Anlagenbetrieb im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz
dar. Insofern ist sie die Schwester der Störfallverordnung, welche die
gleichen Forderungen für die Schutzgüter des Bundesimmissions-
schutzgesetzes erhebt.

Die methodischen Ansätze beider Regelwerke zum gestörten Anla-
genbetrieb sind grundsätzlich verschieden. Dies wird im Forschungs-
bericht an Beispielen (Sicherheitsanalyse, Methodische Wahl von zur
Gefahrenbeherrschung, etc.) untersucht. Das Anlagenkataster wird als
Sicherheitsanalyse des vorbeugenden Gewässerschutzes besonders
erörtert.

Die Regelungen des §21
VAwS sind auf LAU-Anlagen
zu erweitern.
Zur Bewertung von auftre-
tenden Einleitungen ist ein
Entsprechungskatalog zwi-
schen der Nomenklatur des
§19 ff WHG (WGK) und der
des §7a WHG (CSB, AOX,
etc.) zu schaffen

Einfache Grenzwerte für
Meldepflichten sind zu
schaffen!
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Besonders aktuell war im Forschungszeitraum die Umsetzung der
Seveso-II-Richtlinie, welche die gegenwärtige Störfallverordnung
u.U. stark verändern wird. Verschiedene Entwürfe konkurrieren der-
zeit miteinander.

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden zwei Fragen vertieft
bearbeitet:

• Welche Anlagen fallen sowohl unter die Seveso-II-Richtlinie und
die Anlagenverordnung? und wie sind diese durch die typischen
Kenngrößen (WGK, Volumen) charakterisiert?

• Welche Regelungen lassen sich insbesondere aus der Seveso-II-
Richtlinie ableiten und ggf. auf die Anlagenverordnung übertragen,
um die Regelungsvielfalt einzugrenzen und mit weniger Vorgaben
die ähnlichen Schutzziele konzertiert umzusetzen?

Eine abschließende Übersicht zu den Anlagen, die sowohl unter die
Seveso-II-Richtlinie fallen als auch der Gefährdungsstufe D (mit der
Katasterpflicht) zuzuordnen sind, ist nicht möglich, weil unterschied-
liche Gefahrenmerkmale zu einer hohen WGK führen können. Am
Beispiel der neu in die Seveso-II-Richtlinie fallenden Stoffe mit den
Gefahrenmerkmalen R51, R52 und R53 wurde gezeigt, daß für die
katasterpfl ichtigen Anlagen mindestens auch ein Konzept nach Artikel
7 der Seveso-II-Richtlinie erforderlich ist (ggf. auch ein Sicherheitsbe-
richt nach Artikel 9 Seveso-II-Richtlinie).

Insofern machte im zweiten Schritt ein Vergleich zwischen den in-
haltlichen Forderungen des Anlagenkatasters und dem Konzept Sinn.
Als Ergebnis zeigt sich, daß das Anlagenkataster „schlechte Noten“
erhält, weil es nur wenige Angaben enthält, die nicht ohnehin z.B. in
Prüfberichten etc. zu finden sind.

In der Regel sind diese Anlagen Teil eines Betriebsbereiches nach
§3(5a) BImSchG und ein separater Handlungsbedarf besteht nicht,
weil ja die Pfl ichten des Immissionsschutzrechts bereits greifen und
z.B. das Konzept nach Artikel 7 Seveso-II-Richtlinie fordern.

In einzelnen Fällen, z.B. bei Anlagen im privaten Bereich ist dies
nicht der Fall und es wäre separat zu prüfen,

• welche Anlagen mit hoher Gefährdungsstufe nicht als Teil eines
Betriebsbereiches die Pflichten der Seveso-II-Richtlinie nach sich
ziehen

• welche Anforderungen an diese Anlagen sinnvoll zu stellen sind

• wo diese Anforderungen zu formulieren sind (z.B. dann in der
Anlagenverordnung).

Zusammenfassend ist zum Aspekt „Störfallverordnung und Anlagen-
verordnung“ festzustellen, daß ein stärker vereinheitlichtes Vorgehen
sehr sinnvoll wäre. Dies zeigt sich an weiteren Details, die in dieser
Kurzfassung nicht ausgeführt werden und für die auf die Langversion
verweisen wird. Als Stichpunkt sei jedoch die anzunehmende Leck-
größe für Schadensszenarien erwähnt, die durchaus zwischen den
beiden Regimen um mehrere Größenordnung verschieden sein kann.
Dies ist aus technischer Sicht natürlich nicht sinnvoll.

Das Anlagenkataster  ist
ersatz los aufzugeben.
Statt dessen sind die
Anforderungen zum
Konzept  nach Artikel 7
Seveso-II-Richtlinie auf
die Anlagen des §19g
WHG mit den Gefähr-
dungsstufe D auszudeh-
nen .

Anlagen mit hoher Ge-
fährdungsstufe, die nicht
zugleich Betriebsbereich
nach §3(5a) BImSchG
sind, sind zu identifizie-
ren.
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9 Anmerkungen zu den durchgeführten Be-
fragungen

Insgesamt wurden 385 Fragebögen ausgesandt und 90 zurück erhal-
ten. Die Beteiligung und das Interesse der Industrie wie auch der Be-
hörden war gut, wie sich auch aus Rückfragen am seinerzeit einge-
richteten  Info-Telefon gezeigt hatte.
Die Fragebögen waren recht komplex und wurden dennoch meist kor-
rekt ausgefüllt.
Bemerkenswert sind folgende gemeinsame Feststellungen:
1. Wassergefährdungsklasse (damals 0, 1, 2 und 3) wird häufig mit

Gefährdungsstufe (A, B, C und D) verwechselt.

2. Baurechtliche Vorschriften (WasBauPVO, Bauregelliste, etc.)
sind sehr schlecht bekannt.

3. Die Forderung nach „mehr Regelwerk“ oder „weniger Regel-
werk“ wird sehr unterschiedlich beantwortet. So wünschen einige
Betreiber durchaus konkrete Vorgaben, weil sie auf diese Weise
keine Einzelfallentscheide mit den zuständigen Behörden herbei-
führen müssen (Beispiel: Rohrleitungstrassen außerhalb vom Auf-
fangräumen). Andere ziehen aus dem selben Sachverhalt gerade
den umgekehrten Schluß und fordern die Abschaffung konkreter
Vorgaben, um den Freiraum für Einzelfallentscheide zu öffnen.
Es herrscht hingegen Einigkeit, daß für Spezialanlagen, z.B.
Tankstellen, spezielle Regelwerke Sinn machen. Daher wurde
oben auch ein Anlagenkatalog mit Spezialanlagen gefordert.

Korrelation – sowohl im Hinblick auf Plausibili tätskontrollen als auch
im Hinblick auf vertiefte Kenntnisse, so z.B. ob einfache oder her-
kömmliche Anlagen auch anders als Anlagen der Gefährdungsstufe A
sind, waren mit der Da-
tenbasis meist nicht
durchführbar. Bei Versu-
chen zu Korrelationsana-
lysen reduzierte sich die
Datenbasis auf weniger
als 10 Antworten, so daß
die statistischen Unsi-
cherheiten auf 50% und
größer anstiegen.
Das nebenstehende Bei-
spiel (aus Anhang 5 der
Langversion) zeigt die
Antwort auf obige bei-
spielhafte Frage, nämlich
daß bei den Befragten alle
einfachen oder herkömm-
lichen Anlagen der Ge-
fährdungsstufe A zuzu-
ordnen sind

Stufe A
Stufe B

Stufe C
Stufe D

EOH eingestuft

nicht EOH eingestuft0

5

10

15

20

25

30

35

40

Abb . 3.3(1) Gefährdu ngs pote ntial bei Einst ufu ng der An lage als "einfach oder  
herkö mmlich"
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10 Zusammenfassung
Der Stand des vorbeugenden Gewässerschutzes wurde untersucht,
hierbei hat sich zusammenfassend gezeigt:

• Die Anlagenverordnung hat sich im Grundsatz bewährt, Kon-
zept und Anforderungen werden als fair empfunden und akzep-
tiert.

• Die unterschiedliche Umsetzung von Details der Muster-VAwS
in den 16 Ländern wird nicht verstanden und nicht akzeptiert.
Immer wieder kommt in diesem Zusammenhang der Verweis auf
„ein Europa ohne Handelshemmnisse“ aber „16 unterschiedliche
Länderregelungen“.

• Brennpunkt der Kritik sind Erarbeitungen und Erkenntnisse der
Betreiber aus irgendeinem Rechtsgebiet (z.B. Sicherheitsanaly-
se), die im benachbarten (z.B. Anlagenverordnung) nicht nutzbar
gemacht werden können. Hier wird eine sektorale Gliederung
von konkreten Regelungsinhalten empfohlen, wobei Methoden
übergreifend verwendbar sein sollen.

• Ganz besonders schlecht schneidet das Genehmigungsverfahren
ab. Daß es nicht noch schlechter ausfällt, liegt daran, daß die Be-
fragten meist genehmigungspflichtige BImSchG-Anlagen betrei-
ben und insofern in den Genuß der Konzentrationswirkung
kommen.

• Insgesamt wurden im Forschungsvorhaben mehr als 50 Einzel-
vorschläge erarbeitet, die auf unterschiedlichem Niveau versu-
chen, gleichzeitig die Anlagenverordnung zu straffen und das da-
runterliegenden Regelwerk zu konkretisieren.

• Die Lösungsmöglichkeiten wurden diskutiert und betreffen so-
wohl das WHG, eine fortgeschriebene Muster-VAwS, das dar-
unter liegende technische Regelwerk. Als auch – quasi als große
Wunschlösung – ein einheitl iches Anlagensicherheitsrecht, wel-
ches unter einem Dach und mit einer Methodik die unterschiedli-
chen Gefahren Brand/ Explosion, Leckagen, Gefahren durch ge-
speicherte Druckenergie, etc. behandelt.

Uslar, den 1. August 1999


